
	  

	  

Partner des Berliner Fußball-Verbandes e. V.: 

So wird´s gemacht - Nr. 18 
DFBnet-Passwort anfordern 

Zu jeder Benutzer- oder Vereinskennung benötigt man im DFBnet das entsprechende 
Passwort. Ist dieses nicht mehr bekannt, so geht man wie folgt vor:  

Neues Passwort anfordern  
1.) Auf der Seite „www.dfbnet.org“ klickt man links auf irgendein Modul aus dem Bereich 
Spielplanung / Spielbetrieb“, z.B. auf „Meisterschaftsspiele“.  

 

 

2.) Im folgenden Fenster wählt man den Punkt „Passwort vergessen“.  
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3.) Anschließend geben Sie Ihre Kennung ein (i.d.R. im Format 66.vorname.nachname – 
alles klein geschrieben) und die im DFBnet hinterlegte E-Mail-Adresse. Anschließend klicken 
Sie auf „neues Passwort anfordern“.  

 

4.) Stimmen die Angaben mit denen im DFBnet überein, wird nun ein neues, vorläufiges  
Passwort an die hinterlegte und angegebene E-Mail-Adresse geschickt. Dieses geschieht 
innerhalb von Minuten.  

5.) Wenn Sie sich nach Erhalt des neuen, vorläufigen Passwortes im DFBnet anmelden, 
müssen Sie ein neues Passwort wählen. Dabei müssen Sie unter „Altes Passwort“ das 
Passwort angeben, welches Sie (s.o.) gerade zugesandt bekommen haben. Das neue 
Passwort können Sie frei vergeben, je nach Sicherheitsstufe muss es aber gewisse 
Bedingungen erfüllen, die Ihnen ggf. angezeigt werden. Sobald Sie ihr neues Passwort 
zweimal identisch eingegeben haben, wird dieses gespeichert und ist ab sofort das einzig 
gültige Passwort für Ihre Benutzerkennung. 

 

Hinweise: 

1.) Ist im DFBnet keine E-Mail-Adresse hinterlegt, so kann auch kein neues Passwort 
versendet werden. In diesem Falle wenden Sie sich bitte an die BFV-Geschäftsstelle. 

2.) Mit der Anforderung des neuen Passwortes ist das bisherige Passwort sofort ungültig und 
kann nicht mehr verwendet werden, selbst wenn es Ihnen wieder einfallen sollte. 

3.) Das neue Passwort ist für alle Module gültig, die zu der entsprechenden Kennung 
(66.vorname.nachname) gehören.   


